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§ 7
Die Verleihung der Medaille erfolgt:
a) in Gold durch den Vorsitzenden des zuständigen 

Rates des Bezirkes,
b) in Bronze und Silber durch den Vorsitzenden des 

zuständigen Rates des Kreises.
§ 8

Zur Medaille gehört eine Urkunde.

§ 9
Die Med.aille wird in der Regel zum 1. Mai, dem 

internationalen Kampftag der Werktätigen, und zum 
7. Oktober, dem Tag der Republik, verliehen,

§ 10

(1) Die Medaille ist rund, aus Bronze, versilbert oder 
vergoldet und hat einen Durchmesser von 31,5 mm. Auf 
der Vorderseite befinden sich Helm, gekreuzte Beile 
und darüber die Worte „Für treue Dienste“. Die Rück
seite der Medaille trägt das Staatswappen der Deut
schen Demokratischen Republik.

(2) Die Medaille wird an einer mit blaurotblauem 
Band bezogenen rechteckigen Spange getragen. Das 
Band hat rechts und links für die Medaille in Bronze 
einen roten, für die Medaille in Silber einen silber
farbenen und für die Medaille in Gold einen goldfarbe
nen Streifen.

(3) Die Medaillenspange ist gleichzeitig Interims
spange.

§ 11
Die Medaille wird auf der linken oberen Brustseite 

getragen.
§ 12

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verord
nung vom 2. Oktober 1958 über staatliche Auszeich
nungen (GBl. I S. 771).

Verordnung 
über das Verfahren bei der Verleihung 

staatlicher Auszeichnungen.

Vom 19. Februar 1959

Nach Anhören des Bundesvorstandes des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Büros des 
Präsidiums des Nationalrates der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland wird folgendes verordnet:

§ 1
Zur Vorbereitung und Prüfung der mit der Stiftung 

und Verleihung staatlicher Auszeichnungen zusammen
hängenden Fragen wird ein zentraler Auszeichnungs
ausschuß beim Ministerrat der Deutschen Demokrati
schen Republik (nachstehend zentraler Auszeichnungs
ausschuß genannt) gebildet. Ihm gehören an:

1. der Leiter des Büros des Präsidiums des Minister
rates als Vorsitzender,

2. ein Mitglied der Zentralen Kommission für Staat
liche Kontrolle,

3. ein Mitglied des Bundesvorstandes des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes,

4. ein Mitglied des Büros des Präsidiums des Natio
nalrates der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland.

Der Vorsitzende des zentralen Auszeichnungsausschus
ses ist berechtigt, weitere Mitglieder zu berufen;

§ 2
(1) Der zentrale Auszeichnungsausschuß überprüft

1. die Vorschläge für die Verleihung von staatlichen 
Auszeichnungen, die dem Präsidium des Minister
rates zur Beschlußfassung oder dem Vorsitzenden 
des Ministerrates zur Bestätigung vorgelegt werden,

2. die Vorschläge für die Verleihung von staatlichen 
Auszeichnungen an Einzelpersonen, die mit einer 
Geldzuwendung bis zu 5000,— DM verbunden sind.

(2) Nach Überprüfung der Vorschläge gemäß Abs. 1 
Ziff. 2 reicht der zentrale Auszeichnungsausschuß die 
Vorschläge mit seiner Stellungnahme an das Organ der 
staatlichen Verwaltung, das für die Bearbeitung der 
Vorschläge bzw. für die Verleihung zuständig ist, zur 
weiteren Veranlassung zurück. Ist dieses Organ mit 
dem Ergebnis der Überprüfung des zentralen Auszeich
nungsausschusses nicht einverstanden, sind die Vor
schläge, über die keine Einigung erzielt wurde, dem 
Präsidium des Ministerrates zur endgültigen Entschei
dung vorzulegen.

§ 3
9

Der zentrale Auszeichnungsausschuß hat das Recht, 
auch die Vorschläge für die Verleihung aller anderen 
staatlichen Auszeichnungen zu überprüfen;

§ 4
Vor der Einreichung von Ordnungen über die Ver

leihung neu zu stiftender staatlicher Auszeichnungen 
und Änderungen von Ordnungen über die Verleihung 
bestehender staatlicher Auszeichnungen zur Beschluß
fassung im Präsidium des Ministerrates ist die Stel
lungnahme des zentralen Auszeichnungsausschusses 
einzuholen. Uber die Stiftung von Preisen und Wan
derfahnen durch die örtlichen Organe der. Staatsmacht 
ist der zentrale Auszeichnungsausschuß in Kenntnis zu 
setzen.

§ 5
(1) Die Vorschläge für die Verleihung von staatlichen 

Auszeichnungen gemäß § 2 Abs. 1 sind dem zentralen 
Auszeichnungsausschuß mit den in den Ordnungen über 
die Verleihung vorgesehenen Unterlagen einzureichen.

(2) Vorschläge für die Verleihung staatlicher Aus
zeichnungen gemäß § 3 sind dem zentralen Auszeich
nungsausschuß auf Anforderung vor der Auszeichnung 
mit den in den Ordnungen über die Verleihung vor
gesehenen Unterlagen zur Überprüfung einzureichen;

§ 6
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft«

Berlin, den 19. Februar 1959

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t o p h
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates


